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BUNDESGERICHTSHOF 
 

BESCHLUSS 
V ZR 225/17 

vom 
 

6. Mai 2020 
 

in dem Rechtsstreit 
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Der V. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 6. Mai 2020 durch die 

Vorsitzende Richterin Dr. Stresemann, die Richterin Prof. Dr. Schmidt-Räntsch, 

den Richter Dr. Kazele, die Richterin Haberkamp und den Richter Dr. Hamdorf  

 

beschlossen: 

 

Der Antrag der Kläger, das Passivrubrum des Senatsurteils vom 

22. Februar 2019 dahin zu berichtigen, dass Beklagte nicht 

H.         und I.         R.              , beide wohnhaft B.      straße 29, 

P.         , sind, sondern D.         R.             , B.      straße 28, 

P.         , und R.          R.            , W.            -Straße 9, P.        , wird 

zurückgewiesen. 

 

 

 

Gründe: 

 

I. 

 

 Parteien dieses Rechtsstreits waren ursprünglich M.          B.              aus 

Z.           auf Klägerseite und T.         R.              aus G.              auf Beklagten-

seite. Beide verstarben während des Rechtsstreits. Der Rechtsstreit wurde auf 

Klägerseite durch die Erben von M.              B.              übernommen, die im 

Urteil des Senats vom 22. Februar 2019 als Kläger aufgeführt sind. Auf Beklag-

tenseite nahmen aufgrund eines entsprechenden Erbscheins H.              und 

I.          R.             den Rechtsstreit auf, die deshalb auch als Beklagte im 

Rubrum des Urteils aufgeführt sind. Der Vollzug des auf Abgabe einer Auflas-

sungserklärung und Eintragungsbewilligung gerichteten Urteils scheiterte, weil 

1 



- 3 - 

zwischenzeitlich ein weiteres Testament von T.           R.              vom 9. August 

2009 aufgefunden wurde, demzufolge D.          und R.           R.          die wah-

ren Erben von T.          R.             sind. Der bisherige Erbschein wurde eingezo-

gen und durch einen Erbschein ersetzt, der D.             und R.           R.             

als Erben ausweist. Diese sind jetzt als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. 

Die Kläger beantragen, das Rubrum des Urteils dahin zu berichtigen, dass Be-

klagte richtigerweise nicht H.          und I.         R.            , sondern D.           und 

R.            R.               sind.  

 

II. 

 

 Der zulässige Antrag ist nicht begründet.  

 

 1. Die Berichtigung des (Passiv-) Rubrums eines Urteils setzt nach § 319 

ZPO unter anderem voraus, dass die Identität der Partei, im Verhältnis zu der 

das Prozessrechtsverhältnis begründet worden ist, gewahrt bleibt (BGH, Be-

schlüsse vom 3. Juni 2003 - X ZB 47/02, BGH-Report 2003, 1168, 1169 und 

vom 12. Dezember 2006 - I ZB 83/06, NJW 2007, 518 Rn. 12) und dass die 

Unrichtigkeit offenkundig ist. Schon die erste Voraussetzung liegt nicht vor.  

 

 2. Die beantragte Rubrumsberichtigung ließe die Identität der beklagten 

Partei nicht unberührt, denn die Personen, die nunmehr durch Erbschein als 

Erben ausgewiesen sind, sind andere als diejenigen, die den Rechtstreit aufge-

nommen und geführt haben. Tatsächlich erstreben die Kläger auch nicht die 

Berichtigung einer fehlerhaften Parteibezeichnung, sondern der Sache nach 

entweder die Feststellung, dass die wahren Erben kraft Gesetzes Partei des 

Rechtsstreits waren und durch die Scheinerben nicht verdrängt worden sind, 

oder dass das Urteil des Senats jedenfalls im Sinne einer Rechtskrafterstre-
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ckung zu Lasten der wahren Erben wirkt. Beides geht über eine Berichtigung 

offenbarer Unrichtigkeiten im Sinne des § 319 Abs. 1 ZPO weit hinaus. Es 

kommt daher nicht darauf an, dass die mit der Aufnahme eines Rechtsstreits 

durch den Scheinerben verbundenen prozessualen Fragen umstritten und 

höchstrichterlich nicht geklärt sind (vgl. zum Diskussionsstand Scherer, JR 

1994, 401 sowie Zwanzger, ZZP 128 [2015] 495). 

 

 

Stresemann                                  Schmidt-Räntsch                                   Kazele 

 

                            Haberkamp                                             Hamdorf 

 

 

 

Vorinstanzen: 

LG Potsdam, Entscheidung vom 02.10.2014 - 13 O 7/13 -  
OLG Brandenburg, Entscheidung vom 20.07.2017 - 5 U 114/14 -  


